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§ 54

Schulerhaltungsbeiträge an und von Gebietskörperschaften

außerhalb Oberösterreichs

 

(1) Gebietskörperschaften in Oberösterreich haben Schulerhaltungsbeiträge oder Umlagen, die auf Grund von

gesetzlichen Vorschriften anderer Bundesländer erhoben werden, nach den für den gesetzlichen Schulerhalter

geltenden gesetzlichen Vorschriften zu entrichten. Solche Schulerhaltungsbeiträge oder Umlagen für

oberösterreichische Schüler, die Berufsschulen außerhalb Oberösterreichs besuchen, sind, sofern nach den in

Betracht kommenden Landesgesetzen hiefür oberösterreichische Gemeinden zur Zahlung verp ichtet sind, vom Land

Oberösterreich zu zahlen, das die betre enden Beiträge auf die beteiligten Gemeinden umlegen kann. Auf Grund von

gesetzlichen Vorschriften anderer Bundesländer erlassene rechtskräftige Bescheide, mit denen Gebietskörperschaften

in Oberösterreich Schulerhaltungsbeiträge oder Umlagen vorgeschrieben werden, sind in Oberösterreich

vollstreckbar.

(2) Gebietskörperschaften außerhalb Oberösterreichs haben Schulerhaltungsbeiträge im Sinne der §§ 51 bis 53 nach

den Bestimmungen dieses Landesgesetzes zu leisten. Jedoch sind Beiträge an schulerhaltende Gemeinden von den

Gemeinden, Beiträge an das Land Oberösterreich als gesetzlicher Schulerhalter ausschließlich vom betre enden

Bundesland zu leisten.

 

(Anm: LGBl. Nr. 1/1995)
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